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Erste Anderungssatzung vom 19.12.2016 der Satzung
über die Erhebung der Zweitwohnungsteuer in der Stadt Hamm

(Zweitwohnungsteuersatzung) vom 1 7.1 2.201 0
Der Rat der Stadt Hamm hat in seiner Sitzung am 13.12.2016 die folgende
Satzung beschlossen.
Sie beruht auf nachstehenden Vorschriften:

§ 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 / SGV. NRW
2023), §§ 17-24 und 34-37 des Bundesmeldegesetzes (BMG) vom 3. Mai
2013 (BGBI. I S. 1084) und §§ 1 bis 3, 17 und 20 des Kommunalabgaben-
gesetzes für das.Land Nordrhein-Westfalen vom 2.1. Oktober 1969 (GV.
NRW. S 712 / SGV.NRW, 610), in der jeweils geltenden Fassung.

§1
Die Satzung über die Zweitwohnungsteuer der Stadt Hamm vom 17.12.2010
wird wie folgt geändert:
1. § 2 erhält folgende Fassung:

Begriff der Zweitwohnung
(1) Zweitwohnung ist jede Wohnung im Sinne des Absatzes 3, die

a) der Eigentümer, Hauptmieter oder sonstige Berechtigte unmittelbar
oder mittelbar ganz oder teilweise einem Dritten entgeltlich oder un-
entgeltlich überlässt und die diesem als Nebenwohnung dient oder

b) jemand neben seiner Hauptwohnung zu Zwecken des eigenen per-
sönlichen Lebensbedarfs oder des persönlichen Lebensbedarfs sei-
ner Familie innehat. Dies gilt auch für steuerlich anerkannte Wohnun-
gen im eigen genutzten Wohnhaus.

(2) Sind- mehrerd Peßonen lnhaber einer Wohnung im Sinne des Absatzes
3, gilt hinsichtlich derjenigen lnhaber, denen die Wohnung als Neben-
wohnung dient, der auf sie entfallende Wohnungsanteil als Zweitwoh-
nung im Sinne dieser Satzung.

Für die Berechnung des Wohnungsanteils ist die Fläche der gemeinschaft-
lioh genutzten Räume den an der Gemeinschaft beteiligten Personen zu
gleichen Teilen zuzurechnen. Diesem Anteil an der Fläche der gemein-
schaftlich genutzten Räume ist die Fläche der von jedem Mitinhaber indivi-
duell genutzten Räume hinzuzurechnen. Lässt sich der Wohnungsanteil im
Einzelfall nicht korrekt ermitteln, wird die Gesamtfläche der Wohnung durch
die Anzahl aller Mitinhaber geteilt. Bei der Berechnung des Wohnungsan-
teils werden nur volljährige Personen berücksichtiqt.
(3) Wohnung im Sirine d-ieser Satzung ist jeder u,-mschlossene Raum, der i

zum Wohnen oder Schlafen benutzt werden kann. l

(4)Als Hauptwohnung gilt diejenige Wohnung von.mehreren im ln- oder.
Ausland, die jemand übeMiegend benuta. Die Ubrigen gelten als Ne-
benwohnung. ln Zweifelsfällen ist die überwiegend benutzte Wohnung
dort, wo der Schwerpunkt der Lebensbeziehungen des Einwohners Iiegt.
Eine Wohnung verlibrt die Eigenschaft einer Nebenwohnung nicht dä-
durch, dass sie vorübergehend nicht oder anders genutzt wird.

(5) Keine Zweitwohnungen im Sinne dieser Satzr-rng sind:
a) Wohnungen in fflegeheimen oder sonstigen Einrichtungen, die der

Betreuung pflegebedürftiger oder behinderter Menschen dienen,
b) Wohnungen, die von freien Trägern der Wohlfahrtspflege aus thera-

peutischen Gründen entgeltlich oder unentgeltlich zur Verfügung ge-
stellt werden,

c) Wohnungen, die von Trägern der öffentlichen urid freien Jugendhilfe
entgeltlich oder unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden und Er-
ziehungszwecken dienen,

d) Räume in Frauenhäusern (Zufluchtswohnungen)
e) Wohnungen, die aus beruflichen Gründen, zum Zwecke des Studi-

ums, der Ausbildung oder Fort- und Weiterbildunq von einem nicht
dauörnd getrennt löbenden Verheirateten bzw. febenspartner im
Sinne des Lebenspartnergesetzes gehalten wird,.dessen eheliche
bzw. lebenspartnerschaftliche Wohnung sich in einer anderen Ge-
meinde befindet. Dies gilt nicht, wenn die berufliche oder sonstige
Tätigkeit überwiegend vom Ort der ehelichen bzw.'lebenspartner
schaftlichen Wohnung aus wahrgenommen wird,

2. §-3 Abs-l_erhälllolgende Fassung_i
(1) Steuerpflichtig ist, wer im Stadtgebiet eine Zweitwohnung oder mehrere

Wohnungen innehat.
3. §-8-shäiuolselde-Easslns"

(1) wer im stadrsebiet ,"nroJ1t,n§?*!l[l,ohnrng wird oder eine Zweit-
wohnung aufgibt, hat dies der Stadt Hamm innerhalb eines Monats an-
zuzeigen. Die melderechtlichen Vorschrifien bleiben hiervon unberührt,

(2) Die Anmeldung oder Abmeldung nach dem Bundesmeldegesetzes
(BMG) bei den zuständigen Meldestellen der Stadt Hamm gilt als Anzei-
ge im Sinne dieser Vorschrift.

(3) Anderungen steuerrelevanter Tatsachen sind der Stadt Hamm innerhalb

a) Vor- und Familjenname
b) trüherer Name.
c) akademische örade
d) Ordensnamen, Künstlernamen
e) Anschriften
f), Tag des Ein- und Auszugsg) lag und Ort der Geburt -
n) Geschlechti) gesetzlicherVertreterj) Staatanoehöriokeit
k) Familienstand"
l) Ubermittlunossperren
m) Sterbetag und iort
Bei Auszug, Tod, Namensän!91g1q, nlOe1.gng bezrehungswerse nachträo_Irchem. Bekanntwerden der Anschiift oer näu-ptwö=irirr;g ooer Einrichtun-oe ine r U be_rm ittlun gsspe rre
zen und sreuern übe;;i.Ji:üii; 
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auch stätt, wenn oiääriÄäiil;ffo? Nebönwohnunsen

§2
Die Anderunsssatzuns tritt ", LlälTäiTil o,.ro.
Bekanntmachungsanordnung
Die vom Rat der Stadt Hamm in seiner Sitzung am 13.j2.2l16beschlosseneErste Anderunqssatzuno der,Satzung über"ai" fif.,äirng der Zwejtwoh_

iyT{l%1ä-lä,,13*,f l?X'",,[f, TTn;ff it'fr"Jxl;bääuärsatzunsivämDie 
-Verletzung 

von Verfahrens_.oder.Formvorschriften der Gemeindeord_nung tür das Land Nordrhein_l[9.{tflt", i1'qäiEä§rng oer eetanntma_
9lYilg ygr 14. JuI 1ee4 (cv. NRW. S^oooTscü r.rH'r,üläbzsl in der oeoen_wanrs gettenden Fassuno r.ann gem. §7-A-bi.'6,üi; fä;,G#;i"ZZWä_
HX?,qSffi 

"f,'S.3t'"ll"t"nlmälf *"lt::släi"iiir,,",Verkündunsa) erne voroeschriebene 
"g1.ltisr"S l"üi öä", ein vorgeschriebenes., Anzeigeverfahren wurde n jcht du"rchäefLjÄ; "-"' " ,,

", fi,,&OBfi]rrnn 
rst nicht ordnungsgömäß 'offenttich 

bekanntgemachr

9l ler oberburgermeister hatden Ratsbeschruss vorher beanstandet odero) der l-orm- oder Verfahren
p!1eol,une-ä"6ääü{L3HL3fi ::fr e,"#3;il,?,",S# jlaqi:,ß
oezetcnnet worden, die den Hrtangel eigibi. 
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Hamm, 19. 12.2016
Der OberbLirgermeister
I nomas Hunsteger_petermann
Veröffentlicht: Westfälischer Anzeiger, Ausgabe Nr. 297 vom 21 .12.2016
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